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Zäziwil; Revision Ortsplanung Parzelle 150 Zäzibach, Voranfrage 
 
 
ALLGEMEINES 
Beurteilungsgrundlagen: Brief der Gemeinde an AGR vom 9.11.2011 
     opus architekten und TRANSLOCAL ARCHITECTURE,  
       Städtebauliche Studie Zäziwil vom 2.11.2011 
     Auszug aus dem Entwurf des Erläuterungsberichtes: Einzonung  
        Teilparzelle Nr. 150, S. 39, ohne Datum 
 
Gemäss dem ISOS wurde Zäziwil als Dorf von lokaler Bedeutung bewertet (Aufnahme 
1981). 
 
 
BEURTEILUNG  
Parzelle 150 liegt zum Teil innerhalb der Bauinventar-Baugruppe A, Dorf Zäziwil, und grenzt 
mit dem ehemaligen Bauernhaus Nr. 12 direkt an die Bernstrasse. Der Teil der Parzelle, der 
innerhalb der Baugruppe liegt, gehört auch zum Ortsbildschutzperimeter. Im ISOS steht das 
Gebäude Nr. 12 im Gebiet 1, „Dorfbereich“ und der unbebaute Teil der Parzelle ist 
mehrheitlich Teil der „Umgebungsrichtung VII“ mit maximalem Erhaltungsziel a. Das zur 
Diskussion stehende Gebiet steht unweit vom historischen und räumlichen Kernstück des 
Dorfes, das von der markanten Strassenkreuzung mit prägnanten Bauten gebildet wird. Die 
mehrheitlich beidseitig locker und heterogen bebaute Bernstrasse führt vom Zentrum von 
Zäziwil der Topografie folgend leicht ansteigend nach Grosshöchstetten. In den letzten 
Jahren – seit den Inventaraufnahmen fürs Bauinventar und fürs ISOS – ist die Bebauung 
entlang der Strasse verdichtet, sind Lücken aufgefüllt worden. Wegen der leicht kurvigen 
Strassenführung verändert sich das Orts- und Strassenbild während der Durchfahrt laufend.   
 
Obwohl die Parzelle recht zentral liegt und als freier gegen Norden ansteigender Hang im 
Ortsbild eine gewisse Rolle spielt, erachten wir heute eine Einzonung des vorgeschlagenen 
Gebietes und damit eine Verdichtung des Dorfes an dieser Stelle als denkbar. Dies 
allerdings nur, wenn folgende  Punkte beachtet werden: 
 
Der Abbruch des ehemaligen Bauernhauses Bernstrasse 12 verlangt zwingend einen 
ebenbürtigen Ersatz. Heute spielt das eindrückliche Volumen, das direkt an die Strasse 
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grenzt, mit den imposanten Dachflächen im Ortsbild eine tragende Rolle. Das Strassenbild 
der Bernstrasse wird bestimmt durch Bauvolumen, die recht nahe an der Strasse stehen. 
Der Abbruch des Gebäudes Nr. 12 würde zu einer markanten Lücke im Ortsbildgefüge 
führen, die unangenehm auffallen würde und nicht verkraftbar wäre. Deshalb muss ein 
allfälliger Ersatzbau zwingend möglichst nahe an die Strasse gestellt werden, damit 
zumindest die geschlossene bauliche Abfolge erhalten bleibt. Nicht denkbar ist ein 
zurückversetzter Neubau wie ihn die vorgelegte Studie zeigt. 
 
Höchst empfindlich und fürs Ortsbild wichtig sind der an Parzelle Nr. 150 angrenzende 
Zäzibach mit seiner reizvollen Umgebung, die unberührt bleiben müssen. Dazu gehören 
insbesondere das Steilgelände westlich vom Bach sowie die anschliessende exponierte 
Hangkante, die wesentlich zur Wirkung dieses eindrücklichen Naturgeländes beitragen. In 
der detaillierten Ortsbildanalyse des ISOS wird die im Gelände gut sichtbare Trennlinie mit 
der Abgrenzung von Umgebungsrichtung VI und VII dargestellt. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt, den es zu beachten gilt, ist der nördliche 
Siedlungsabschluss, der im Erläuterungsbericht und in der Studie unterschiedlich 
eingetragen worden ist. In der Fernwirkung wird sich dieser obere Bebauungsrand 
wesentlich auf die Dorf-Silhouette auswirken. Anzustreben ist eine Bebauung, die auch als 
Ortsbildhintergrund nicht zu dominant in Erscheinung tritt. Zudem ist von den weiter oben 
liegenden bäuerlichen Bauten genügend Abstand zu halten. Diese dürfen durch die 
Wohnbauten – auch nur optisch – nicht bedrängt werden. 
 
 
 
Im Weitern fragen wir uns, ob eine homogene Gestaltung der Neubauten, wie sie in der 
Studie vorgestellt wird, für eine derart grossflächige Siedlung mit beachtlichen Baukörpern 
an dieser Stelle der richtige Ansatz ist. Dies, da das historisch gewachsene Zäziwil sich 
durch eine explizit heterogene Bausubstanz auszeichnet: Sowohl bezüglich Stellung als 
auch bezüglich Bauformen und Materialisierung weist das Dorf eine grosse Vielfalt auf. – Zur 
Beurteilung der Gestaltungsfragen beantragen wir den Beizug der OLK. 
 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 

 
 
 
 
 
Anne-Marie Biland 

 
 
 
 
Kopie: OLK, z.H. Herrn Urs Heimberg, Präsident Gruppe Mittelland,  
           Panorama AG, Münzrain 10, 3005 Bern 
 
 
Unterlagen retour. 




